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Standort für das Denkmal der Opfer des Kommunismus in Deutschland

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am Donnerstag, den 17. März 2022, debattierte der Deutsche Bundestag über 
drei Anträge zum Thema Mahnmal für die Opfer des Kommunismus. Am 
Ende wurde der Antrag der Koalition der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und FDP beschlossen und die Anträge der Fraktionen der 
CDU/CSU und der AfD abgelehnt (https://www.bundestag.de/dokumente/text
archiv/2022/kw11-de-mahnmal-opfer-kommunismus-881838, Zugriff am 
2. Mai 2022).

Der abgelehnte Antrag der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
20/1031 zielte auf die zügige Realisierung des Denkmals zur Mahnung und 
zur Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland. 
Ihr Antrag sprach sich dafür aus, das Mahnmal in Berlin zwischen Scheide-
mannstraße und Bundeskanzleramt entlang der Heinrich-von-Gagern-Straße 
errichten zu lassen. Dies ermögliche eine schnelle Umsetzung, weil sich das 
Grundstück im Eigentum des Bundes befinde.

In der Bundestagsdebatte erklärte die Abgeordnete Katrin Budde, dass an 
demselben Standort nach konkurrierenden Vorschlägen auch „das sogenannte 
Polendenkmal“ und „das Dokumentationszentrum zum Vernichtungskrieg gen 
Osten“ errichtet werden sollen (vgl. Plenarprotokoll 20/21, S. 1662).

Weiter sagte die Abgeordnete Katrin Budde: „Hinzu kommt – das wissen Sie 
auch ganz genau –: Dieser Standort gehört weder dem Bund noch dem Land 
Berlin; er gehört Berlin-Mitte. Und es ist Grünland! Es ist nicht einmal bebau-
ungsfähig“ (ebd.).

Nach Kenntnisstand der Fragesteller kann ein Bezirk jedoch nicht Eigentümer 
eines Grundstückes sein, weil Berlin gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Verfassung 
von Berlin (VvB) eine Einheitsgemeinde ist. Dies bedeutet, dass ein Bezirk 
lediglich Grundstücke im Auftrag des Landes verwaltet und somit das Land 
befugt ist, bei Bedarf darüber zu verfügen.

Die Eigenrecherchen der Fragesteller ergaben zusätzlich, dass das Grundstück 
bereits für eine Bebauung durch den Bund vorgesehen ist (https://fbinter.stadt-
berlin.de/fb/index.jsp?loginkey=zoomStart&mapId=bplan@senstadt&bbox=3
89129,5819813,389445,5820062, Zugriff am 28. April 2022). Demnach hat 
der Bund bereits ein Verfügungsrecht über das Grundstück und kann auch 
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ohne Zustimmung des Landes Berlin eine Zweckbestimmung nach eigenem 
Ermessen vornehmen. Denn gemäß § 247 Absatz 3 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) „können Verfassungsorgane des Bundes ihre Erfordernisse eigen-
ständig feststellen“, wenn sie mit dem Land Berlin zu keiner gemeinsamen 
Übereinstimmung gekommen sind.

Diese Kleine Anfrage dient dazu, den rechtlichen Status des potenziellen 
Standortes sowie weitere Informationen zu erfragen.

 1. Wer ist nach Kenntnis der Bundesregierung derzeitiger Eigentümer des 
Grundstückes zwischen Scheidemannstraße und Bundeskanzleramt ent-
lang der Heinrich-von-Gagern-Straße?

 5. Wie groß ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Fläche des Grund-
stückes, und eignet es sich für eine Bebauung?

Die Fragen 1 und 5 werden gemeinsam beantwortet.
Nach dem vorliegenden Grundbuchauszug befindet sich die rund 40 000 qm 
große Fläche im Eigentum des Landes Berlin und ist als Erholungsfläche 
(Grünanlage) in der Verfügung des Straßen- und Grünflächenamtes Mitte.

 2. Inwiefern sind nach Kenntnis der Bundesregierung Organe des Bundes 
gemäß § 247 BauGB (Hauptstadtparagraph) dazu befugt, über das be-
troffene Grundstück zu verfügen, um dort ein Denkmal zu errichten?

Hat die Bundesregierung eine Auffassung zu der Rechtsfrage, ob der 
Deutsche Bundestag rechtlich dazu befugt ist, das Grundstück Scheide-
mann-Straße/Heinrich-von-Gagern-Straße als Standort für das Denkmal 
zu beschließen und festzulegen, und wenn ja, wie lautet diese?

Die Auslegung und Anwendung bauplanungsrechtlicher Vorschriften obliegt 
im Allgemeinen den Ländern und Gemeinden. Die Vorschrift des § 247 des 
Baugesetzbuches (BauGB) enthält insbesondere Sonderregelungen zur haupt-
stadtbedingten Bauleitplanung. Den Erfordernissen der Verfassungsorgane des 
Bundes für die Wahrnehmung ihrer Aufgabe soll nach Maßgabe des § 247 Ab-
satz 1 BauGB bei der Aufstellung insbesondere von Bauleitplänen besonders 
Rechnung getragen werden; nach Maßgabe des § 247 Absatz 8 BauGB sind die 
Erfordernisse auch bei Genehmigungs-, Zustimmungs- oder sonstigen Ver-
fahren zu berücksichtigen. Unter den in § 247 Absatz 3 BauGB normierten 
Voraussetzungen können die Verfassungsorgane des Bundes ihre Erfordernisse 
eigenständig feststellen; sie haben dabei eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung Berlins zu berücksichtigen.
Über den Standort für das Mahnmal für die Opfer kommunistischer Gewalt-
herrschaft beschließt der Deutsche Bundestag. Getrennt zu betrachten bleibt die 
Umsetzbarkeit auf einer bestimmten Fläche.

 3. Welche Maßnahmen müssen nach Kenntnis der Bundesregierung getrof-
fen werden, um das Grundstück für eine Denkmalbebauung vorzuberei-
ten, und wer ist gemäß welcher Rechtsgrundlage dafür zuständig?

 4. Wie lange dauert nach Kenntnis der Bundesregierung die Erstellung
des Bebauungsplans für den Standort Scheidemannstraße/Heinrich-von-
Gagern-Straße, und welche Möglichkeiten gibt es, das Verfahren zu be-
schleunigen?

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung hierfür ggf. bereits ergrif-
fen?
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 6. Ist nach Ansicht der Bundesregierung die Fläche des Grundstückes groß 
genug, um darauf bei entsprechender Planung beide potenziellen Denk-
mäler mit Dokumentationszentren zu errichten (vgl. Vorbemerkung der 
Fragesteller)?

 7. Würde die Idee, beide Denkmäler am Standort Scheidemannstraße/Hein-
rich-von-Gagern-Straße zu errichten, die Unterstützung der Bundesregie-
rung erhalten, und wenn ja, warum, und wenn nein, warum nicht?

 8. Hat die Bundesregierung seit dem ersten Beschluss des Deutschen Bun-
destages zum Mahnmal für die Opfer des Kommunismus 2015 Maß-
nahmen ergriffen, um den Standort Scheidemannstraße/Heinrich-von-
Gagern-Straße für eine Bebauung mit dem Denkmal für die Opfer des 
Kommunismus in Deutschland zu betrachten und ggf. vorzubereiten, und 
wenn ja, welche?

 9. Hat die Bundesregierung seit dem zweiten Beschluss des Deutschen 
Bundestages zum Mahnmal für die Opfer des Kommunismus 2019 Maß-
nahmen ergriffen, um den Standort Scheidemannstraße/Heinrich-von-
Gagern-Straße für eine Bebauung mit dem Denkmal für die Opfer des 
Kommunismus in Deutschland zu betrachten und ggf. vorzubereiten, und 
wenn ja, welche?

10. Plant die Bundesregierung für die laufende Legislaturperiode Maßnah-
men, um den Standort Scheidemannstraße/Heinrich-von-Gagern-Straße 
für eine Bebauung mit dem Denkmal für die Opfer des Kommunismus in 
Deutschland zu betrachten und ggf. vorzubereiten, und wenn ja, welche?

Die Fragen 3 und 4 sowie die Fragen 6 bis 10 werden aufgrund des engen 
Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die Entstehung von Erinnerungsorten und Denkmalen wurde und wird in 
Deutschland immer von gesamtgesellschaftlichen Debatten begleitet. Diese be-
ziehen sich auf Anlass und Gestaltung, die wiederum in Wechselbeziehung 
zum Standort stehen. Die Frage, welches der drei aktuell in Rede stehenden 
Denkmale bzw. Dokumentationsstätten an welcher Stelle verortet wird, kann 
daher nicht eindimensional nur anhand baufachlicher Parameter beantwortet 
werden. Es gilt vielmehr, weitere Rahmenbedingungen mit einzubeziehen 
(Nachbarschaft, historische Konnotation des Ortes, öffentliche Akzeptanz etc.), 
die transparent und partizipativ diskutiert werden müssen.
Hinsichtlich der angesprochenen Projekte werden Gespräche zwischen der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, den zuständigen Ber-
liner Senatsverwaltungen sowie den Immobilienverwaltungen des Bundes und 
des Landes geführt. Die Bundesregierung wird den Prozess zu den drei Denk-
malen und Dokumentationszentren in diesem Verständnis zügig vorantreiben 
und den Deutschen Bundestag unterrichten.
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